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präambel 

EVENCE lebt für die Interessen seiner Mitglieder. Hier treffen sich engagierte Menschen, die Freude an spannenden Kontakten 
und neuen Impulsen haben. Menschen, die gute Unterhaltung und Qualität schätzen. Menschen, die mit viel Engagement arbe-
iten – und ebenso gerne das Leben genießen. 

EVENCE bringt interessierte Menschen aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Kultur zusammen. Das Forum 
pflegt die “interdisziplinäre“ Kommunikation, zwanglos und in entspannter Atmosphäre. EVENCE sucht die Schnittstellen von 
Information, Kunst und Unterhaltung. Jeden Monat lädt das Forum EVENCE deshalb seine Mitglieder zu einem Informations- 
oder Kulturabend ein.

Hier erfahren Sie, was die Wirtschaft aktuell beschäftigt, welchen Innovationen die Wissenschaft auf der Spur ist – und wie sich 
der besondere Mut zum Risiko äußert. Wenn Sie zudem Spaß am Gespräch mit der kleinsten wirtschaftlichen Einheit – dem 
Menschen – haben, sind Sie herzlich willkommen bei EVENCE. 

Genießen Sie die ausgewählten Veranstaltungen – exklusiv nur für Mitglieder. Vielleicht möchten Sie sich aber auch darüber 
hinaus engagieren? Aktiv bei der Gestaltung des monatlichen Programms mitarbeiten oder ihr Know-how für die Leitung des 
Vereins einsetzen? Sie bestimmen – denn es ist Ihre kostbare Freizeit.

1. allgemeines
1.1  Der Verein führt den Namen Evence, Forum für Kunst und Kultur in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Der Verein soll 

in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung in das Vereinsregister werden die Buchstaben e.V. hinzuge-
fügt.

1.2  Sitz des Vereins ist Darmstadt.

1.3  Der Verein ist weltanschaulich und parteipolitisch unabhängig. Er ist nicht auf die Erzielung von Gewinnen und Über-
schüssen ausgerichtet.

2. ziele und zweck des vereins 

Der Verband verfolgt nachstehende Ziele: 

2.1  Förderung des Dialogs zwischen Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst, Kultur und Politik aus der Region     
Rhein – Main

2.2 Förderung von Innovationskraft und Kreativität in Kunst und Kultur

2.3 Förderung der Ethik im Zusammenwirken von Wirtschaft, öffentlicher Verwaltung, Politik und Gesellschaft

2.4 Förderung von gemeinnützigen und sozialen Projekten.

 

3. diese ziele sollen erreicht werden durch: 
3.1  Regelmäßige Organisation und Durchführung von Informations-, Kultur- sowie gesellschaftlichen Veranstaltungen

3.2  Erfahrungsaustausch und Zusammenarbeit der Mitglieder untereinander

3.3  Erfahrungsaustausch und Zusammenarbeit mit Unternehmern, Führungskräften und Repräsentanten aus Wirtschaft, 
Politik, Wissenschaft, Kultur und Forschung aus der Region Rhein – Main

3.4  Organisation und Durchführung von Veranstaltungen nach Ziffer 3.1, auf welchen Mitglieder nach vorheriger Absprache 
sich und ihre Unternehmen präsentieren können

3.5 Aufbau eines Adress- und Informationsnetzwerkes der Mitglieder untereinander

3.6  Rahmenabkommen, Kollektiv- und Gruppenverträge mit Anbietern von Produkten und Dienstleistungen

3.7  Zusammenarbeit mit Vereinigungen ähnlicher Zielsetzung im In- und Ausland

3.8 Spenden an gemeinnützige Organisationen

4. mitgliedschaften  

4.1  Kompaktmitgliedschaft
Mitglied kann jede natürliche Person werden, welche sich zu den Vereinszielen bekennt, diese durch seine Mitgliedschaft 
fördert und als Wissenschaftler, Künstler, Politiker, selbständiger Unternehmer, Geschäftsführer, Vorstandsmitglied oder 
Führungskraft von Unternehmen oder in einem beratenden Beruf tätig ist und die Dienstleistungen und Angebote des 
Vereins ausschließlich für sich persönlich in Anspruch nehmen will. 

4.2  Exklusivmitgliedschaft
Mitglied kann jede natürliche Person werden, wie unter Ziffer 4.1 beschrieben. Darüber hinaus berechtigt die Exklusivmit-
gliedschaft zu jeder Veranstaltung die Begleitung durch eine zweite Person sowie weiterer Gäste nach vorheriger Anmel-
dung.

4.3  Unternehmensmitgliedschaft

 Mitglied  kann jede Kapital- oder Personengesellschaft werden, welche die Vereinsziele durch Beiträge und Spenden fördert 
und die vereinbarten Leistungen des Vereins in dem festgelegten Umfang in Anspruch nehmen möchte. 

4.4  Ehrenmitglieder
Der Vorstand des Vereins kann Repräsentanten von Parteien, Anstalten des öffentlichen Rechts, sowie weitere Personen des 
öffentlichen Lebens, die ihre Verbundenheit mit den Zielen des Vereins erklärt haben, zu Ehrenmitgliedern ernennen. 

  



5. aufnahme, dauer der mitgliedschaft, ausschluss 
5.1  Aufnahmenanträge sind schriftlich an den Verein zu richten. Im Aufnahmeantrag ist die gewünschte Art der Mitglied-

schaft zu bezeichnen. Mit Ausnahme der Mitgliedschaft nach 4.4 soll der Aufnahmeantrag die Befürwortung durch ein 
Mitglied des Vereins enthalten. Über die Mitgliedschaft entscheidet der Vorstand. Die Ablehnung der Aufnahme bedarf 
keiner Begründung.

5.2  Eine Mitgliedschaft dauert ein Jahr. Nach Ablauf verlängert sie sich um ein weiteres Jahr, wenn nicht spätestens drei Mona-
te vor Ende des Mitgliedsjahres schriftlich der Austritt erklärt wird.

5.3  Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Aufhebung, Ausschluss, bei natürlichen Personen auch durch Tod, bei juristischen 
Personen auch mit deren Auflösung.

5.4  Die einseitige Aufhebung kann durch den Vorstand erfolgen, wenn das Mitglied trotz zweimaliger Mahnung mit der Zah-
lung fälliger Beiträge in Verzug ist. Die einseitige Aufhebung darf frühestens nach erfolgloser Frist von zehn Kalendertagen 
nach Absendung des zweiten Mahnschreibens erfolgen, in dem die einseitige Aufhebung angekündigt wird. Die Aufhebung 
ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen.

5.5  Der Ausschluss eines Mitglieds kann erfolgen, wenn ein Mitglied erheblich den Vereinsfrieden stört oder den Zielen des 
Vereines grob zuwiderhandelt. Der Ausschluss erfolgt durch den Vorstand. Vorher hat eine schriftliche oder mündliche 
Anhörung zu erfolgen. Eine gerichtliche Anfechtung ist nur innerhalb von vier Wochen ab Zugang der Ausschlussmittei-
lung möglich. Im Falle der gerichtlichen Anfechtung ruhen für die Dauer des Gerichtsverfahrens alle Vereinsämter, welche 
das betroffene Mitglied innehat.

  

6. rechte und pflichten der mitglieder 

6.1  Alle Mitglieder sind berechtigt, die Angebote und Leistungen des Vereins in Anspruch zu nehmen. Jedes Mitglied wird zu 
jeder Veranstaltung des Vereins gesondert eingeladen. Den Mitgliedern steht der kostenlose Zugang zu allen Informations- 
und gesellschaftlichen Veranstaltungen gemäß Beitragsordnung zu. 

6.2  Der Umfang der Leistungen und Angebote für Fördermitglieder wird individuell vereinbart.

6.3  Die Höhe der Mitgliedsbeiträge beschließt der Vorstand in Form einer Beitragsordnung. Der Vorstand kann in Ausnah-
mefällen eine zusätzliche Beitragsumlage beschließen, welche den Mitgliedern gegenüber schriftlich zu begründen ist. In 
diesem Fall steht jedem Mitglied ein außerordentliches Austrittsrecht zu, welches spätestens vier Wochen nach Kenntnis 
des Umlagebeschlusses durch schriftliche Austrittserklärung gegenüber dem Vorstand geltend zu machen ist.  

  

7. organe, verantwortlichkeiten und gliederung des verbandes 

7.1 Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 

7.2  Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ des Verbandes. Stimmberechtigte Mitglieder sind Mitglieder gemäß 
Ziffer 4.1. und 4.2 dieser Satzung. Bei Mitgliedern nach Ziffer 4.3 der Satzung ist jeweils ein gesetzlicher Vertreter stimm-
berechtigtes Mitglied. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich auf Beschluss des Vorstandes 
schriftlich. Die Einladung muss mindestens vier Wochen vor dem Termin mit Angabe der Tagesordnung abgesandt sein. 
Maßgebend ist der Aufgabezeitpunkt bei der Post. Die Mitliederversammlung muss mindestens einmal im Kalenderjahr 
stattfinden. Der Ort der Mitgliederversammlung ist in der Regel in Darmstadt.  

7.2.1  Die Mitgliederversammlung ist für die in dieser Satzung genannten Angelegenheiten zuständig. Außer den an anderer 
Stelle genannten Angelegenheiten sind dies:
•Satzungsänderungen
•Entgegennahme des Rechenschafts- und Geschäftsberichtes und Entlastung des Vorstands
•Wahl des Vorstandes
•Wahl zweier Rechnungsprüfer
•Auflösung des Vereins

7.2.2  Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Stimmberechtigten beschlussfähig. Jede 
stimmberechtigte Person hat eine Stimme; Stimmvollmachten sind nicht zulässig. Sie fasst ihre Beschlüsse mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Zur Satzungsänderung ist eine Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen erforder-
lich, zur Verbandsauflösung eine solche von 8/10 der abgegebenen Stimmen. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
sind schriftlich niederzulegen und von dem Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen. Versamm-
lungsleiter ist der Vorstandsvorsitzende, Protokollführer ist ein weiteres Mitglied des Vorstands, sofern die Mitgliederver-
sammlung nichts anderes bestimmt. 

7.2.3  Falls die Interessen des Vereins es erfordern ruft der Vorstand eine außerordentliche Mitgliederversammlung ein. Eine 
außerordentliche Mitgliederversammlung muss einberufen werden, wenn ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder 
unter Angabe der Gründe und der zu behandelnden Punkte dies verlangt. Die Einberufung hat spätestens vier Wochen zu 
erfolgen, nachdem der Vorstand von dem Grund der außerordentlichen Mitgliederversammlung Kenntnis erlangt. Für die 
außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die Ziffern 7.2, 7.2.1 und 7.7.2 entsprechend. 

7.3  Vorstand
Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung gewählt. Er besteht aus einem Vorsitzenden und zwei weiteren Mit-
gliedern. Der Vorstand ist für die Vereinsziele verantwortlich und repräsentiert den Verein in der Öffentlichkeit. Die Amts-
zeit beträgt zwei Jahre. Eine Wiederwahl ist zulässig. Der Vorsitzenden und die übrigen Mitglieder werden jeweils getrennt 
in geheimer, schriftlicher Abstimmung gewählt. Die Wahl kann auch per Akklamation erfolgen, wenn 2/3 der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder des Vereins  damit einverstanden sind, und kein anwesendes stimmberechtigtes Mitglied 
geheime Abstimmung verlangt. Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich. Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

   

8. schlussbestimmung 

8.1  Bei Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen an die Darmstädter Kinderklinik Prinzessin Margaret.
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